
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
des Verbandes Schweizerischer Patent- und Markenanwälte (VSP) 

 
 1. Die Mitglieder des VSP sind bemüht, jeden 

angenommenen Auftrag nach bestem Wissen und 
Können durchzuführen, rechnen dabei aber mit 
einer engen Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber und vor allem mit einer vollständigen 
Information. Insbesondere bei Anmeldungen von 
Schutzrechten erwarten sie eine volle Informa-
tion über die Absichten des Auftraggebers, über 
das bisher von ihm Vorgekehrte und über allfäl-
lige ihm bekannte Anmeldungen und Veröffent-
lichungen über den gleichen oder ähnlichen Ge-
genstand. 

 
 Die Mitglieder des VSP sind nicht verpflichtet, 

ohne besondere Vereinbarung Recherchen zur 
Überprüfung des Auftragsgegenstandes anzu-
stellen. 

  
 Bekannte mögliche Interessenkollisionen werden 

dem Auftraggeber mitgeteilt. 
 
 2. Aufträge werden von den Mitgliedern des VSP 

nach Möglichkeit kurzfristig durchgeführt. Die 
Arbeitsaufnahme kann von einer Vorschuss-
zahlung abhängig gemacht werden. 

 
 3. Wenn dem Auftraggeber Unterlagen zur Einsicht 

und allenfalls zur Stellungnahme vorgelegt 
werden, wird vorausgesetzt,  dass sie von ihm 
auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Die Mit-
glieder des VSP sind berechtigt, ohne rechtzeiti-
gen Gegenbericht des Auftraggebers anzuneh-
men, dass dieser mit dem ganzen Inhalt einver-
standen ist. 

 
 4. Amtliche Bescheide, insbesondere Beanstandun-

gen, werden dem Auftraggeber in der Regel mit-
geteilt, und es werden von diesem Weisungen 
über die Erledigung der zugestellten Bescheide 
erwartet. 

 
 5. Bei Fristsachen müssen sämtliche Weisungen so 

frühzeitig gegeben werden, dass die Arbeit mit 
der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt werden 
kann. 

 
 Werden Weisungen nicht rechtzeitig vor Frist-

ablauf erteilt, so werden die Mitglieder des VSP 
in der Regel Fristverlängerungen beantragen, wo 
die Umstände nach ihrem Ermessen nicht für ei-
nen Verzicht auf die Wahrung der Frist sprechen. 

 
 Die Mitglieder des VSP dürfen je nach den Um-

ständen eine in ihrem Ermessen liegende Not-
erledigung vornehmen. 

 
 Die Mitglieder des VSP sind nicht verpflichtet, 

ohne besondere Weisungen ausserordentliche 
Massnahmen zur Ausdehnung der Frist zu tref-
fen. 

 Wenn Aufträge oder Weisungen kurzfristig 
erteilt oder verspätet übermittelt werden, sind die 
Mitglieder des VSP von jeder Haftung für 

verspätete und unsachgemässe Ausführung be-
freit. 

 
 6. Ohne ausdrückliche gegenteilige Vereinbarung 

erlischt der Auftrag nicht beim Tod, bei eintre-
tender Handlungsunfähigkeit und durch den 
Konkurs des Auftraggebers oder des Beauftrag-
ten. 

 
 7. Bei Aufträgen für Anmeldungen im Ausland 

haften die Mitglieder des VSP einzig für die 
Sorgfalt in der Wahl und Instruktion des auslän-
dischen Vertreters. 

 
 8. Hat ein Mitglied des VSP die Vertretung für ein 

bestimmtes Schutzrecht niedergelegt, so ist die-
ses Mitglied nicht verpflichtet, amtliche oder 
private Mitteilungen weiterzuleiten oder zu be-
arbeiten. Dies gilt auch für den Fall, dass seitens 
des Auftraggebers Weisung erteilt wurde, ein 
Schutzrecht fallen zu lassen oder aus den Regi-
stern des Vertreters zu streichen. 

 
 9. Aufträge zur Hinterlegung von Schutzrechten 

umfassen auch die Durchführung des Ertei-
lungsverfahrens mit allfälligen Einspruchs- 
und/oder Beschwerdeverfahren und die Auf-
rechterhaltung.  

 
 Die Verpflichtung des Vertreters aus der Beibe-

haltung des Domizils nach erfolgter Schutz-
rechterteilung beschränkt sich auf die Weiter-
leitung der Mitteilungen, welche in bezug auf das 
betreffende Schutzrecht eingehen. Sollte eine 
solche Mitteilung ersichtlich von grosser Dring-
lichkeit sein, und gibt dies Anlass zu besonderen 
Umtrieben, so sind die Mitglieder des VSP für 
die entsprechenden Auslagen und Dienstleistun-
gen zu entschädigen. 

 
10. Hinweise auf Fristen, die für die Aufrechterhal-

tung eines Schutzrechtes zu beachten sind, er-
folgen seitens der Mitglieder des VSP im Sinne 
einer Offerte.  

 
11. Mitteilungen an die Adresse, die vom Auftrag-

geber zuletzt bekanntgegeben wurde, gelten als 
rechtmässig zugestellt. 

 
12. Bei allfälligen Unstimmigkeiten kann sich der 

Auftraggeber an den Präsidenten des VSP wen-
den. 

 
13. Als Gerichtsstand zwischen dem Auftraggeber 

und den Mitgliedern des VSP gelten die or-
dentlichen Gerichte am Geschäftssitz des be-
treffenden Mitgliedes. Auf das Auftragsver-
hältnis ist schweizerisches Recht anwendbar.  
         23.01.98 


